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Übersichtsplan

Gemeinde Wachtberg
Bebauungsplan Nr. 02-17  "Rathausstraße / Odenhauser Weg", Berkum

Zeichnerische FestsetzungenTextliche Festsetzungen

5. AUSFERTIGUNG

Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung, den
Textfestsetzungen und der Begründung, wird hiermit ausgefertigt. Sie ist
identisch mit dem Willen des Gemeinderats gemäß Satzungsbeschluss
vom .... . .... . ........ .  

Wachtberg, den .... . .... . ........

2. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG

Der Bebauungsplan-Entwurf wurde am 28.01.2020 vom Planungs- und
Umweltausschuss gebilligt.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB erfolgte
durch Auslage des Vorentwurfs des Bebauungsplans einschließlich der
Textfestsetzungen und Begründung vom 5.8.2020 bis zum 7.10.2020 im
Rathaus sowie auf der Homepage der Gemeinde Wachtberg (öffentliche
Bekanntmachung am 4.8.2020).
Die Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstigen
Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB erfolgte vom 04.08.2020
bis 07.10.2020 (Anschreiben vom 03.08.2020).

Wachtberg, den .... . .... . ........

4. SATZUNGSBESCHLUSS

Der Gemeinderat hat am  .... . .... . ........ den Bebauungsplan gemäß § 10 (1)
BauGB als Satzung beschlossen.

Wachtberg, den .... . .... . ........

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Gemeinde hat am 03.03.2020 gemäß § 2 (1) BauGB i.V.m § 13a
BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen. Der
Beschluss wurde am 19.05.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

Wachtberg, den ...... . ...... . ..........

6. BEKANNTMACHUNG / INKRAFTTRETEN

Der Beschluss des Bebauungsplans gemäß § 10 (3) BauGB sowie die
Genehmigung gemäß § 10 (3) Nr.1 BauGB wurden am .... . .... . ........
ortsüblich bekannt gemacht.
Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Wachtberg, den .... . .... . ........

3. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans gemäß § 3 (2)
BauGB wurde am 31.05.2022 vom Planungsausschuss beschlossen. Der
Entwurf des Bebauungsplans einschließlich der Textfestsetzungen hat mit
der Begründung gemäß § 3 (2) BauGB für die Dauer eines Monats in der
Zeit vom 29.08.2022 bis 30.09.2022 zu jedermanns Einsicht öffentlich
ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 19.08.2022 mit dem
Hinweis ortsüblich bekannt gemacht, dass Anregungen während der
Auslegungsfrist vorgebracht werden können. Die Beteiligung der von der
Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 (2) BauGB wurde durchgeführt.

Wachtberg, den .... . .... . ........

.......................................................
Dienstsiegel Bürgermeister

Verfahrensvermerke

§ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

§ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

§ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts - Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.

Dezember 1990 (BGBI. 1991 I, S. 58)

§ Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 21.07.2018 in Kraft getreten am

04.08.2018 und am 01.01.2019 (GV. NRW. 2018 S. 421)

§ Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666 ff.)

§ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274)

§ DIN 4109, "Schallschutz im Hochbau", Teil 1: Mindestanforderungen, Januar 2018

§ DIN 4109, "Schallschutz im Hochbau", Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen, Januar 2018

jeweils in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung.

Rechtsgrundlagen
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.......................................................
Dienstsiegel Bürgermeister
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Sonstige Planzeichen

Verkehrsflächen

Baugrenze

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB 

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und §§ 16 und 17 BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ), als Höchstmaß

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und §§ 22 und 23 BauNVO
Bauweise, Baugrenzen

0,6

Urbane Gebiete

Maß der baulichen Nutzung

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB und § 6a BauNVO
Art der baulichen Nutzung

MU

Verkehrsfläche

Zahl der Vollgeschosse, als HöchstmaßII

Straßenbegrenzungslinie

Firsthöhe über Normalhöhennull (NHN) als Höchstmaß 

Oberkante baul. Anlagen über Normalhöhennull (NHN) als Höchstmaß 

FH max 233,5 m 

OK max 232,0 m 

Umgrenzung der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen,
deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden  Stoffen belastet
sind
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
(§§ 18,20 BauNVO )

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(§ 9 (7) BauGB)

Flur 5

Gemarkung: Berkum

Maßstab 1: 500 Stand :  09.03.2023im Original

Gemeinde Wachtberg
Bebauungsplan Nr. 02-17

"Rathausstraße /
Odenhauser Weg", Berkum

Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§9 Abs.1 Nr.24 und Abs.4 BauGB)
hier: Lärmpegelbereiche
(Festsetzung der maßgeblichen Außenlärmpegel: vgl. textl.
Festsetzungen, Ziff. E, Anlage 1)

Lärmpegelbereich IIILPB III LPB IV Lärmpegelbereich IV
LPB V Lärmpegelbereich V LPB VI Lärmpegelbereich VI

Sonstige Darstellungen

Haltesicht

Anfahrsicht

Sichtfelder (nach RASt 06)

M 1 : 5.000 im Original

ETRS Koordinaten
P 1 X=32367846.2908  Y=5609736.9322
P 2 X=32367851.7984  Y=5609736.4737
P 3 X=32367864.6017  Y=5609723.1710
P 4 X=32367884.3007  Y=5609697.8209
P 5 X=32367884.5640  Y=5609698.0580
P 6 X=32367885.6069  Y=5609696.3840
P 7 X=32367885.8770  Y=5609696.6230
P 8 X=32367888.9080  Y=5609692.9020
P 9 X=32367888.5940  Y=5609690.8910
P10 X=32367887.2188  Y=5609689.6832
P11 X=32367897.5921  Y=5609698.5849
P12 X=32367894.8515  Y=5609699.9531
P13 X=32367883.2033  Y=5609713.3731
P14 X=32367884.2400  Y=5609714.2900
P15 X=32367877.3640  Y=5609722.5160

4. ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans gemäß
§ 4a (3) BauGB wurde am 22.11.2022 vom Planungsausschuss
beschlossen. Der Entwurf des Bebauungsplans einschließlich der
Textfestsetzungen hat mit der Begründung gemäß § 4a (3) BauGB für die
Dauer eines Monats in der Zeit vom 09.01.2023 bis 10.02.2023 zu
jedermanns Einsicht erneut öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der
Auslegung wurden am 03.01.2023 ortsüblich durch Aushang bekannt
gemacht, mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist
nur zu den geänderten bzw. ergänzten Inhalten des Bebauungsplans
vorgebracht werden können. Die Beteiligung der von der Planung berührten
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB
wurde durchgeführt.

Wachtberg, den .... . .... . ........

Ausfertigung
Satzung

.......................................................
Dienstsiegel Bürgermeister


